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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarischen Anfrage Nr. 16993/J 

des Abg. Drobits betr. Regulierung von Nikotinbeutel und neuen Nikotinprodukten im 

Tabakgesetz wie folgt: 
 

Fragen 1 bis 2: 

• Dem Vernehmen nach wurden in Ihrem Ressort bereits seit 18 Monaten Vorarbeiten zu 

einer Regelung von Nikotinbeutel und neuen Nikotinprodukten im Tabak- und 

Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) geleistet. Ist es richtig, dass 

auf Ebene Ihres Ressorts ein fertiger Entwurf vorbereitet vorliegt? 

• Falls ja, warum wurde die entsprechende Novellierung des Tabak- und 

Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) noch nicht dem Ministerrat 

zugeleitet? 

Richtig ist, dass meine Fachabteilung einen Entwurf für eine Novelle des Tabak- und 

Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetzes (TNRSG) erarbeitet hat. Dieser Entwurf 

befindet sich seit Herbst 2022 in politischer Koordinierung. Die politische Koordinierung ist 

noch nicht abgeschlossen, sodass eine Regierungsvorlage dem Ministerrat noch nicht 

zugeleitet werden kann. 
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Frage 3: 

• Wer blockiert konkret den Abschluss der Arbeiten zur Novellierung des Tabak- und 

Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) im Bezug auf Nikotinbeutel 

und neue Nikotinprodukte?  

 

Die im Rahmen der politischen Koordinierung zu führenden Verhandlungen laufen. Einem 

diesbezüglichen Abschluss kann nicht vorgegriffen werden. Es liegt in der Natur der Sache, 

dass, insbesondere im Hinblick auf die Regulierung von neuen Produktkategorien wie 

Nikotinbeutel und neue Nikotinprodukte, divergierende Auffassungen bestehen und im 

Ergebnis darüber erst eine Einigung erzielt werden muss.  

Frage 4: 

• Wann wird dem Parlament ein Begutachtungsentwurf zur Novellierung des Tabak- und 

Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG) in Bezug auf Nikotinbeutel 

und neue Nikotinprodukte vorgelegt werden? 

 

Sobald die politischen Verhandlungen zu den neuen Nikotinerzeugnissen abgeschlossen sein 

werden, kann dem Ministerrat eine Regierungsvorlage dazu übermittelt werden.  

Frage 5: 

• Welche Empfehlungen des Ressorts gibt es zum Thema Nikotinbeutel und neue 

Nikotinprodukte? 

 

Hinsichtlich einer künftigen Regelung zu den neuen Nikotinerzeugnissen wurden von meinem 

Ressort auch die zur fachlichen Beratung des Ressorts im Zusammenhang mit Tabak-, 

verwandten und Nikotinerzeugnissen eingesetzten Beiräte („Beirat Inhaltsstoffe“ und „Beirat 

Tabak-, verwandte und Nikotinerzeugnisse“) befasst und sind deren Empfehlungen 

weitestgehend in den Entwurf miteingeflossen. Demnach sollen diese neuen 

Produktkategorien – analog zu den Bestimmungen für die übrigen Tabak- und verwandten 

Erzeugnisse – einem Werbe-, Sponsoring- und Versandhandelsverbot, einem Abgabeverbot 

für Personen unter 18 Jahren, Meldeverpflichtungen, Kennzeichnungsbestimmungen und 

Kontrollerfordernissen im Rahmen der Marktüberwachung unterworfen werden. Darüber 

hinaus soll für diese Produkte eine Regulierung der Nikotindosis gelten. Diese Maßnahmen 

stellen auch eine der zentralen Forderungen des Beirats, welcher im Rahmen der Erarbeitung 

der Österreichischen Tabak- und Nikotinstrategie befasst worden ist, dar und deckt sich 
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ebenso mit der Position der ARGE Suchtvorbeugung1 (= Dachorganisation aller Fachstellen für 

Suchtprävention in Österreich). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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